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GZ.: M/BP/01194/2014 
 

Hamburg, den 3. April 2014 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Sprechzeiten: 
Mo-Do 09.00 - 15.00 Uhr 
Fr 09.00 - 12.00 Uhr 
 
Die technische Sachbearbeitung 
(Bauprüfung) erreichen Sie nur nach 
Terminvereinbarung 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 
U1 Steinstraße 
 
 
 
 
 
 
 

 
Verfahren Vereinfachtes Genehmigungsverfahren nach § 61 HBauO 
Eingang 06.03.2014 
 
Grundstück  
Belegenheit ### 
Baublock 114-031 
Flurstück 519 in der Gemarkung: St. Georg Nord 

 
 
Beseitigung / Abbruch einer eingeschossigen Gewerbeeinheit 
 
GENEHMIGUNG 
 
Nach § 72 der Hamburgischen Bauordnung (HBauO) in der geltenden Fassung wird 
unbeschadet der Rechte Dritter die Genehmigung erteilt, das oben beschriebene 
Vorhaben auszuführen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Genehmigung nicht die gegebenenfalls 
notwendige Einholung anderer öffentlich - rechtlicher Zulassungsentscheidungen ersetzt. 
 
Dieser Bescheid gilt nach § 58 Absatz 2 HBauO auch für und gegen die 
Rechtsnachfolgerin oder den Rechtsnachfolger. 
 
Die bauordnungsrechtliche Genehmigung erlischt nach § 73 Absatz 1 HBauO, wenn 
innerhalb von drei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausführung des Vorhabens nicht 
begonnen oder die Ausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
 



 
 
 

____________________________________________________________________________ 
 

 
 
M/BP/01194/2014 

 
Seite 2 von 5 

Sie kann auf schriftlichen Antrag nach § 73 Absatz 3 HBauO jeweils um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. 
 
Planungsrechtliche Grundlagen 
  
Bebauungsplan St. Georg 35 
 mit den Festsetzungen: WBg; V; I; GRZ 0,6; Baugrenzen; 

Erhaltungsbereich; besondere Festsetzung § 2; unterirdische 
Bahnanlage 

 Baunutzungsverordnung vom 23.01.1990 
 
Sanierungsverordnung St. Georg S2 Böckmannstraße 
 
Ausführungsgrundlagen 
 
Bestandteil des Bescheides  
 
- die Vorlagen Nummer 
   
 0 / 4 Abbruchlageplan 
 0 / 5 Grundriss / Keller- und Erdgeschoss 
 0 / 7 Abbruchbeschreibung 
 
Sie sind im Rahmen des gesetzlich geregelten Prüfungsumfanges verbindlich. 
Die Grüneintragungen in den Vorlagen sind zu beachten. 
 
Abbruchbeginnvorbehalte 
(Aufschiebende Bedingung) 
 
Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn: 
 

die vorhandenen Schmutzwasser-/Regenwasserhausabschlussleitungen 
eingemessen und örtlich gesichert worden sind. 
 

- die Räumung der benutzten und bewohnten Gebäudeteile durchgeführt 
worden ist und sämtliche Hausanschlussleitungen durch ordnungsgemäß 
abgetrennt bzw. entfernt worden sind (§ 3 Abs. 1 HBauO) 
 

- die erforderlichen Geh- und Fahrbahnabsperrungen von der zuständigen 
Tiefbauabteilung genehmigt und vom Unternehmer durchgeführt worden 
sind (§ 3 Abs. 1 HBauO)  

 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
Widerspruch schriftlich oder zur Niederschrift bei der im Briefkopf bezeichneten 
Dienststelle einlegen (§ 70 VwGO). 
 
Der Bescheid umfasst auch die 
 
 ### 
 
 
 
Unterschrift 
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Gebühr 
 
Über die Gebühr ergeht ein gesonderter Bescheid. 
 
Weitere Anlagen 
 
 Merkblatt - Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen 
 Merkblatt zur Abfallentsorgung bei Bau- und Abbrucharbeiten 
 Anlage - Statistikangaben zur Umsetzung des HmbTG 
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Anlage zum Bescheid 
### 
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Anlage 
 
STATISTIKANGABEN ZUR UMSETZUNG DES HmbTG 
 
Dieser Bescheid wird im Hamburger Informationsregister veröffentlicht (§ 3 Abs. 1 Nr. 13  
HmbTG). Vor der Veröffentlichung werden persönliche Daten aus dem Dokument 
entfernt. 
 
Für das Informationsregister wird der Bescheid um folgende Angaben ergänzt: 
 
Art der Baumaßnahme: Beseitigung (Abbruch) 
Art des Gebäudes nach künftiger Nutzung: Nichtwohngebäude 
Zahl der Vollgeschosse: 1 Vollgeschoss 
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